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Schnittstellen zum Arbeitsmarkt  Berlin, 12.10.2006

Aktivjob
Der  Aktivjob  ist  eine  Modifizierung  der  Hinzuverdienstmöglichkeiten  für  arbeitsfähige 
LeistungsbezieherInnen,  der zugleich zur  Pflicht  erklärt  wird und keiner  zeitlichen Begrenzung 
unterliegt.
Da das letzliche Ziel, im Aufbau regulärer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung besteht, 
werden Firmen, die diese Beschäftigung anbieten, begünstigt: Die mögliche Anzahl der Aktivjobs 
ist gleich der Anzahl der vorhandenen regulären Jobs in Betrieb oder Niederlassung, einschließlich 
der Azubis, wohingegen 400 € - Jobs nicht mitgezählt werden. Zuschüsse über das Alg II hinaus 
gibt es nicht, die Kosten müssen am Arbeitsplatz erwirtschaftet werden.
Die  wöchentliche  Arbeitszeit  der  Aktivjobs  ist  auf  16  und  8  Stunden  beschränkt,  wer  mehr 
Arbeitszeit von einer bestimmten Person haben will, muss einen anderen Vertrag vereinbaren.
Der Aktivjob ist in 15 Stufen unterteilt, um in freier Verhandlung, je nach Leistungsfähigkeit der 
Beteiligten, eine Beschäftigung zu ermöglichen.
Alle  anderen  Hinzuverdienstmöglichkeiten,  auch  selbstständiger  oder  freiberufllicher  Art, 
entfallen.  Erzielt  ein  Mitglied  einer  Bedarfsgemeinschaft  in  einem  regulären  Job  einen  Lohn 
unterhalb oder gleich seines gedachten Anspruchs (mit anteiligen Unterkunftskosten), bleibt der 
Anspruch der anderen auf Alg II oder Sozialgeld gleich, liegt er darüber, wird er gekürzt.

Beispielrechnung Aktivjob (verkürzt):

monatliche Kosten
Vergleich mit

400 € - Job

Stufe Std./
Woche

Arbeit-
geber

davon 
MAE 1)

retour an 
Staat Nettolohn Std./ 

Woche

Aktivjob
+ Alg II

+ Miete . 2)

1 16 208 € 15 € 193 € 2,38 €/Std 40 720 € 

5 16 396 € 43 € 353 € 4,54 €/Std. 21 748 € 

10 16 832 € 163 € 669 € 9,52 €/Std. 10 868 € 

11 8 520 € 70 € 450 € 11,90 €/Std. 8 775 € 

13 8 756 € 137 € 619 € 17,32 €/Std. 5,5 842 € 

15 8 1040 € 248 € 792 € 23,81 €/Std. 4 953 € 

  1)   2% von Arbeitgeberkosten pro Monat multipliziert mit (Arbeitgeberkosten pro Monat +150) %

  2) Regelsatz bei Alleinstehenden und Unterkunftskosten von 360 € 
  Arbeitsplatzkosten sind hier natürlch nicht enthalten; MAE=Mehraufwandsentschädigung
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